
V E R W A L T U N G S G E R I C H T K Ö L N 

IM N A M E N DES V O L K E S 

U R T E I L 

15 K 1919/14.A verkündet am: 24.7.2014 

Verwaltungsgerichtsbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

In dem verwal tungsger icht l ichen Ver fahren 

1. des minderjährigen Kindes 

2. des minderjährigen Kindes 

die Kläger zu 1. und 2. vert reten durch 

sämt l ich wohnhaf t : 

Kläger, 

Prozessbevol lmächt igte: 

g e g e n 

die Bundesrepubl ik Deutsch land , vertreten durch das Bundesmin is ter ium des Innern, 

d ieses vert reten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Migrat ion und 

Flüchtl inge, Erkrather Straße 345 -349 ,40231 Düsseldorf, 

Gz.: 5548036-1-232 , 

Beklagte, 
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wegen Asy lgewährung 

hat die 15. Kammer 

aufgrund der mündl ichen Verhand lung 

vom 24.07.2014 

durch 

den Vors i tzenden Richter am Verwaltungsger icht 

als Einzel richte r 

für Recht erkannt: 

Die Beklagte w i rd unter Abänderung des Besche ides des Bundesamtes für 

Migrat ion und Flüchtl inge vom 20.03.2014 verpf l ichtet festzuste l len, dass 

bei der Klägerin zu 1) die Voraussetzungen des § 60 Abs . 1 Au fen thG vor l iegen, 

und ihr die Flücht l ingseigenschaft zuzuerkennen . 

Zif fer 5 des genannten Bescheides wi rd insoweit au fgehoben , als er eine 

Ausre iseauf forderung und Absch iebungsandrohung gegen die Klägerin zu 1) 

nach Nigeria enthält. 

Die außerger icht l ichen Kosten der Klägerin zu 1) trägt die Beklagte. 

Der Kläger zu 2) trägt seine außerger icht l ichen Kosten selbst. 

Die außerger icht l ichen Kosten der Beklagten t ragen der Kläger zu 2) 

und die Beklagte je zur Hälf te. 

Ta tb e s t a n d 

Die am .2007 in Malaga/Spanien geborene Klägerin zu 1) und der am .2009 

in Malaga/Span ien geborene Kläger zu 2) sind Kinder der Frau 

- Klägerin im Verfahren VG Köln - 15 K 1918/14.A. Sie reisten nach 

eigenen Angaben im Mai 2012 - zusammen mit ihrer Mutter - in die Bundesrepubl ik 
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Deutschland e in. A m 08.05.2012 meldeten sie sich beim Bundesamt für Migration und 

Flüchtl inge ( im Fo lgenden: Bundesamt) als Asy lbewerber . 

Die Mutter wurde im Rahmen ihres Asy lver fahrens am 09.05.2012 vor dem Bundesamt 

angehört . Dabei erklärte s ie, dass für die Kinder keine e igenen Asy lgründe vor lägen. 

Mit Bescheid vom 20 .03 .2014 lehnte das Bundesamt die Zuerkennung der 

Flücht l ingseigenschaft für die Kläger ab (Ziffer 1 des Bescheides) . Ebenso wurden die 

Ant räge auf Asy lanerkennung abgelehnt (Ziffer 2 des Bescheides) . A u c h der subsidiäre 

Schutzstatus wurde nicht zuerkannt (Ziffer 3 des Bescheides) . Es wurde festgestel l t , 

dass Absch iebungsverbote nach § 60 Abs . 5 und 7 Satz 1 Aufentha l tsgesetz 

(AufenthG) nicht vor l iegen (Ziffer 4 des Bescheides) . Ferner wu rden die Kläger 

aufgefordert , die Bundesrepubl ik Deutschland zu ver lassen und ihnen wurde die 

Absch iebung nach Nigeria oder in einen anderen Staat, in den sie einreisen dürfen oder 

der zu ihrer RückÜbernahme verpf l ichtet ist, angedroht (Ziffer 5 des Bescheides) . 

Dieser Bescheid wurde am 27.03.2014 zugestel l t . 

A m 01.04.2014 haben die Kläger Klage erhoben. 

Zur Begründung lässt die Mutter der Kläger vor t ragen, ihr sei bei ihrer Anhö rung vor 

dem Bundesamt nicht klar gewesen , dass eine drohende weib l iche 

Geni ta lvers tümmelung einen asylerhebl ichen Eingriff darstel le. Nachdem sie d ies in 

einer Beratung erfahren habe und sich bewusst geworden se i , dass die Klägerin zu 1) 

und ihre jüngste - noch im Asylver fahren befindl iche - Tochter , bei einer 

Rückkehr nach Nigeria von e inem solchen Eingriff bedroht w ä r e n , habe sie dies dem 

Bundesamt unter dem 13.08.2013 mitgeteilt. Sie selber sei in ihrer Kindheit Opfer einer 

Zwangsbeschne idung geworden . Die Mutter der Kläger legt insoweit ein ärzt l iches 

Attest der Frauenärzt in vom 01.04.2014 (Blatt 38 der Prozessakte) vor. A u c h 

ihre älteste Tochter , geboren am .2002, die sie in Nigeria habe 

zurück lassen müssen , sei von Zwangsbeschne idung bedroht. Diese habe zunächst bei 

ihrer Mutter - also Großmut ter - gelebt, und zwar bis zu deren Tode im Jahre 

2012 . Die Mutter habe vor Zwangsbeschne idung geschützt . Dies habe - so hat 

die Mutter der Kläger in der mündl ichen Verhand lung ergänzt - se inen maßgebl ichen 

Grund darin gehabt , dass sie - die Mutter der Klägerin - Tei l einer Dri l l ingsgeburt 



- 4 -

gewesen se i , w o b e i ihre beiden Schwestern an Zwangsbeschne idung gestorben se ien . 

Nach dem Tode ihrer Mutter sei von ihrem Bruder und dessen Ehefrau 

au fgenommen w o r d e n . Dieser Bruder habe vor kurzem mit seiner Frau ein we i teres 

Kind bekommen und große Mühe, d ieses Mädchen vor der Beschneidung zu schützen. 

Er könne nicht kategor isch erk lären, das Mädchen nicht beschneiden lassen zu wo l l en , 

da er dann größte Probleme bis hin zu einer Bedrohung für sein Leben bekommen 

w ü r d e . Er habe die Familie und Nachbarn, we lche ihn dah ingehend bedrängen w ü r d e n , 

bislang nur hinhalten können unter Verweis darauf, dass das Baby zu zart und zu 

instabil se i , um es schon jetzt d iesem Eingriff zu unterz iehen. 

Vor al lem ihre ältere Schwester sei es, die großen Druck mache . Nach dem Ab leben 

der Mutter habe die ältere Schwester innerhalb der Familie eine Führungsrol le 

übe rnommen . Sie habe die Beschneidung betreiben wo l len . sei 

inzwischen ve rschwunden . Sie habe offensichtl ich nach dem Tod eines 

Nachbarmädchens infolge von Zwangsbeschne idung die Flucht ergri f fen. Sie - die 

Mutter der Kläger - w isse bis heute nicht, w o sich aufhalte und ob sie noch lebe 

bzw. w ie es ihr gehe. Sie leide sehr unter dieser Ungewisshei t . 

Im Falle einer Rückkehr nach Nigeria werde sie ihre Töchter nicht ausre ichend vor 

Zwangsbeschne idung schützen können. 

Im Hinbl ick auf den Kläger zu 2) hat die Mutter der Kläger zunächst vortragen lassen, 

bei ihm bestünden ebenfal ls schwere gesundhei t l iche Beeinträcht igungen im 

Zusammenhang mit einer Beinverkürzung. 

In der mündl ichen Verhand lung hat die Prozessbevol lmächt igte der Kläger die Klage 

des Klägers zu 2) zu rückgenommen . 

Sie beantragt nunmehr, 

die Beklagte unter Abänderung des Bescheides des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtl inge, vom 20.03.2014 zu verpf l ichten, festzuste l len, dass bei der 

Klägerin zu 1) die Voraussetzungen des § 60 Abs . 1 Au fen thG vor l iegen, und ihr 

die Flücht l ingseigenschaft zuzuerkennen , sowie die Absch iebungsandrohung in 

Ziffer 5) des genannten Bescheides insoweit au fzuheben, als sie s ich auf Nigeria 

bezieht. 
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Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuwe isen . 

Sie verweist auf den Inhalt des angefochtenen Bescheides. 

Hinsicht l ich des Sach - und Strei tstandes im Übr igen wi rd auf den Inhalt des 

Si tzungsprotokol ls sowie der Gerichtsakte im vor l iegenden Verfahren und in den 

Ver fahren 15 K 1918/14.A und 15 K 818/14.A sowie die jewei ls be igezogenen 

Verwal tungsvorgänge und die den Beteil igten im Ver laufe des Ver fahrens 

bekanntgegebenen Auskünf te und Ste l lungnahmen Bezug g e n o m m e n . 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Soweit der Kläger zu 2) seine Klage zu rückgenommen hat, ist das Ver fahren gemäß 

§ 92 A b s . 3 V w G O einzustel len. 

Die zu läss ige Klage der Klägerin zu 1) ist begründet. 

Die Klägerin zu 1) hat einen Anspruch auf Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft 

nach § 60 Abs . 1 Au fen thG i.V.m. §§ 3 ff. Asy lV fG . 

Nach § 60 Abs . 1 Au fen thG darf ein Aus länder in A n w e n d u n g des A b k o m m e n s vom 

28.07.1951 über die Rechtsstel lung der Flüchtl inge (BGBl . 1953 II S. 558) nicht in einen 

Staat abgeschoben w e r d e n , in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 

Rasse, Rel ig ion, Staatsangehör igkei t , seiner Zugehör igkei t zu einer best immten 

sozia len Gruppe oder wegen seiner pol i t ischen Überzeugung bedroht ist. Eine 

Verfo lgung w e g e n der Zugehör igkei t zu einer best immten sozia len Gruppe kann auch 

dann vor l iegen, w e n n die Bedrohung des Lebens , der körperl ichen Unversehrthei t oder 

der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft (§ 3 b Abs . 1 Nr. 4 a.E. 

Asy lver fahrensgesetz) . Ver fo lgung im Sinne des § 60 Abs . 1 Satz 1 Au fen thG kann 

ausgehen u.a. von nichtstaat l ichen Ak teuren , sofern der Staat oder Parteien oder 
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Organ isat ionen, die den Staat oder wesent l iche Teile des Staatsgebiets beherrschen 

einschl ießl ich internationaler Organisat ionen, erwiesenermaßen nicht in der Lage oder 

nicht wi l lens s ind , Schutz vor Ver fo lgung zu b ieten, und dies unabhängig davon , ob in 

dem Land eine staatl iche Herrschaftsmacht vo rhanden ist oder nicht (§ 3 c Nr. 3 

Asy lV fG) , es sei denn , es besteht eine innerstaatl iche Fluchtalternative (§ 3 e Asy lVfG) . 

Diese Voraussetzungen l iegen h ie r von 

Zur Überzeugung des Ger ichts steht fest, dass die Klägerin zu 1) bei einer Ausre ise 

nach Nigeria dort mit beacht l icher Wahrschein l ichkei t mit Zwangsbeschne idung zu 

rechnen hat. Eine Zwangsbeschne idung ist ein asylerhebl icher Eingriff, der vom 

Grundsatz her e inen Anspruch auf Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft zu 

begründen v e r m a g . Zwangsbesch neidungen sind in Nigeria nach wie vor verbreitet, 

wenn auch die Schätzungen insoweit ause inandergehen. Nach dem 

Bericht der Schweizer ischen Flüchtl ingshilfe zu Nigeria (Update vom März 2010) 

- Seite 18 

wi rd im Nigeria Demographic and Health Survey geschätzt , dass 19 % der Frauen von 

Female Genital Muti lat ion (FGM) betroffen s ind. In dem neuesten 

Lagebericht des Auswär t igen Amtes vom Augus t 2013 - S. 17 

wi rd festgehal ten, dass eine Betroffenheit von 50 % der Frauen von weib l icher 

Geni ta lvers tümmelung realistisch sein dürfte. Dabei gebe es erhebl iche regionale 

Diskrepanzen. In einigen Regionen im Südosten und in der Region Süd-Süd werde die 

große Mehrzahl der Mädchen auch heute noch Opfer von Geni ta lvers tümmelungen. In 

we i ten Tei len Nordnigerias dürfte der Antei l etwa dem Landesdurchschni t t von 50 % 

entsprechen. Im Südwesten sei er deutl ich niedriger. 

Die Mutter der Klägerin und deren Familie s tammen aus Benin City, der Hauptstadt von 

Edo State. Nach der ins Ver fahren eingeführten 

Auskunf t von amnesty international vom 06.08.2002 an das VG A a c h e n , 
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we rden im Staate Edo die Besch neidungen besonders häufig durchgeführt , wobe i diese 

Auskunft für ganz Nigeria zum damal igen Zei tpunkt von einer Zahl von 50 bis 60 % an 

betroffenen Frauen ausgeht , mit leicht s inkender Tendenz . 

In der ebenfal ls ins Ver fahren e ingeführ ten, 

Auskunf t des Instituts für Afr ika - Kunde vom 05.08.2003 an das VG Düsseldorf 

s ind Frauen, die der Pfingstkirche (Pentecostal) angehör ten , mit 61,4 % etwa 2,6 mal so 

oft beschni t ten, w ie Frauen anderer Rel igionszugehörigkeit . 

Die Mutter der Klägerin zu 1) gehört j edoch - w ie unbestr i t ten ist - der 

Pf ingstbewegung an . 

Danach muss davon ausgegangen w e r d e n , dass der Klägerin mit beacht l icher 

Wahrschein l ichkei t ebenfal ls eine Zwangsbeschne idung bei einer Ausre ise nach Nigeria 

droht. Diese A n n a h m e wi rd auch dadurch gestützt, dass die Mutter der Klägerin zu 1), 

w ie sie durch ärzt l iches At test nachgewiesen hat, selbst zwangsbeschn i t ten worden ist. 

Dies belegt, dass in ihrer Familie und in ihrem sozialen Umfe ld von dieser Tradit ion 

Gebrauch gemacht wo rden ist. Die Mutter der Klägerin zu 1) hat im Übr igen in der 

mündl ichen Verhandlung glaubhaft bekundet, dass sie selbst Tei l einer Dri l l ingsgeburt 

wa r und ihre beiden Schwestern an der Zwangsbeschne idung gestorben s ind. Damit 

hat sie auch das Verhal ten der Mutter, die sich insoweit zu ihren Lebzei ten schützend 

vor gestel l t hat, plausibel erklärt. Das Gericht hat ungeachtet sonst iger 

Widersprüche im Vorbr ingen der Mutter der Klägerin keinen Zwe i fe l , dass d ieses 

Vorbr ingen den Tatsachen entspricht. Dieser Vor t rag ist so individuel l , dass es 

unwahrschein l ich ist, dass die Mutter der Klägerin zu 1) ihn er funden hat. Auch ihr 

Vorbr ingen, wonach ihre ältere Schwester nach dem Tode der Mutter Druck gemacht 

habe im Hinbl ick auf eine Zwangsbeschne idung von sowie der Tochter des 

Bruders ist substanti iert und erscheint p lausibel . Dieses Vorbr ingen fügt sich in die 

Auskunf ts lage ein. 

Die beachtl iche Wahrschein l ichke i t für die Zwangsbeschne idung der Klägerin zu 1) 
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lässt sich auch nicht mit deren Alter verne inen. Z u m Beschneidungsal ter lassen sich 

keine generel len Aussagen für das gesamte nigerianische Staatsgebiet t ref fen. Das 

Beschneidungsal ter ist abhäng ig von der Ethnie, kann aber auch innerhalb einer Ethnie 

var i ieren. So f inden die Geni ta lbeschneidungen von der ersten Lebenswoche oder aber 

als Hochzei tsvorberei tung bis nach der Geburt des ersten Kindes statt. 

So Auskunf t von amnesty international vom 06.08.2002 an das VG A a c h e n . 

Zwar mag es se in , dass Zwangsbesch neidungen schwerpunktmäßig in den ersten 

Jahren nach der Geburt er fo lgen. Die Klägerin zu 1) ist al lerdings auch erst s ieben 

Jahre alt, so dass von ihrem Al ter her keine hinreichenden Anha l tspunkte bestehen, die 

Gefahr einer Zwangsbeschne idung hinreichend ver lässl ich auszusch l ießen. 

Ähnl iches gilt im Hinblick auf die Tatsache, dass die Mutter der Klägerin zu 1) aus Benin 

City, also einer Großstadt, s tammt. Zwangsbeschne idungen mögen in den ländl ichen 

Gebieten häuf iger se in , kommen aber auch in städt ischen Gebieten durchaus vor. 

Vg l . Lagebericht des Auswär t igen A m t e s von Augus t 2013 - Seite 17. 

A u c h die feh lende Zus t immung der Eltern zu einer Beschneidung ist kein w i rksamer 

Schutz. 

Vg l . Auskunf t von amnesty international vom 06.08.2002 an das VG A a c h e n . 

Droht somit der Klägerin zu 1) mit beachtl icher Wahrschein l ichke i t eine 

Zwangsbeschne idung , so kann ihr nicht vorgehal ten w e r d e n , dass die Zuerkennung der 

Flücht l ingseigenschaft aussche ide , we i l der nigerianische Staat - andere 

Organisat ionen kommen hier nicht in Betracht - w i l lens und in der Lage wäre , sie vor 

einer drohenden Zwangsbeschne idung zu schü tzen . Dagegen sprechen schon die oben 

genannten hohen Prozentzahlen der betroffenen Frauen. Der nigerianische Staat 

missbil l igt zwar die Beschneidungen und in einigen Bundesstaaten ist sie inzwischen 

unter Strafe gestellt . 

Vg l . Lageber icht des Auswär t igen Amtes vom Augus t 2013 . 
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An einer w i rksamen Durchsetzung dieser Gesetze und an einem effektiven Schutz von 

Mädchen und Frauen vor der Beschneidung fehlt es al lerdings nach w ie vor. 

Vg l . Auskunf t von amnesty international vom 06.08.2002 an das V G Aachen und 

v o m 24.07.2003 an das VG Düsseldorf. 

Auch an einer innerstaat l ichen Fluchtalternative fehlt es, da die Mutter der Klägerin zu 

1) als Al le inerz iehende mit ihren Kindern nur im Einf lussbereich ihrer Grof i fami l ie 

über leben kann , von der u.a. der soziale Druck zu einer Beschneidung gerade ausgeht. 

Vg l . zur Si tuat ion al le instehender Frauen in Bezug auf Umzugsmögl ichke i ten 

innerhalb von Nigeria auch Lageber icht des Auswär t igen A m t e s vom A u g u s t 

2013. 

Nach al lem steht der Klägerin zu 1) die Flücht l ingseigenschaft nach § 60 A b s . 1 Satz 1 

Au fen thG z u . 

Die Absch iebungsandrohung gegen die Klägerin zu 1) ist insoweit au fzuheben, als sie 

sich auf Nigeria bezieht (vgl. § 59 Abs . 3 Au fen thG) . 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs . 1,155 A b s . 2 V w G O . 

Ger ichtskosten werden für das Verfahren nicht erhoben (§ 83 b Asy lVfG) . 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

Gegen d ieses Urtei l steht den Beteil igten die Berufung an das Oberverwal tungsger icht 

für das Land Nordrhein-Westfa len zu , w e n n sie von d iesem zugelassen w i rd . Die 

Berufung ist nur zuzu lassen , wenn 

1. die Rechtssache grundsätz l iche Bedeutung hat oder 

2. das Urtei l von einer Entscheidung des Oberverwal tungsger ichts, des 

Bundesverwal tungsger ichts , des Gemeinsamen Senats der obersten 

Ger ichtshöfe des Bundes oder des Bundesver fassungsger ichts abweicht und auf 

dieser Abwe ichung beruht oder 
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3. ein in § 138 der Verwal tungsger ichtsordnung bezeichneter Ver fahrens
mangel gel tend gemacht wird und vorliegt. 

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustel lung des Urteils 
schrift l ich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal tungsger ichten und Finanzger ichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwal tungs
und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG - vom 7. November 2012, GV. NRW. S. 548) bei 
dem Verwal tungsger icht Köln, Appel lhofplatz, 50667 Köln, zu beant ragen. Der Ant rag 
muss das angefochtene Urteil beze ichnen. In dem Ant rag sind die Gründe, aus denen 
die Berufung zuzu lassen ist, darzu legen. 

Vor dem Oberverwal tungsger icht und bei Prozesshand lungen, durch die ein Verfahren 
vor dem Oberverwal tungsger icht eingeleitet w i rd , muss sich jeder Beteiligte durch einen 
Prozessbevol lmächt igten vertreten lassen. A ls Prozessbevol lmächt igte s ind 
Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staat l ichen oder staatl ich anerkannten 
Hochschule eines Mitgl iedstaates der Europäischen Union, e ines anderen 
Ver t ragsstaates des A b k o m m e n s über den Europäischen Wir tschaf tsraum oder der 
Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besi tzen, für Behörden und jur ist ische 
Personen des öffentl ichen Rechts auch eigene Beschäftigte oder Beschäftigte anderer 
Behörden oder jur is t ischer Personen des öffentl ichen Rechts mit Befähigung zum 
Richteramt zuge lassen . Darüber hinaus sind die in § 67 Abs . 4 der 
Verwal tungsger ichtsordnung im übrigen bezeichneten und ihnen kraft Gesetzes 
gleichgestel l ten Personen zuge lassen. 

Die Antragsschri f t sollte dreifach eingereicht w e r d e n . Im Fall der elektronischen 

Einreichung nach Maßgabe der ERVVO bedarf es keiner Abschr i f ten. 


